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Ein fast 16-jähriger Gymnasialschüler der auf dem Heimweg von der Schule mit dem Zug 
die verschlossene Durchgangstür eines Wagens mit einem Vierkantschlüssel öffnet und 
auf die Lok steigt, steht mangels Vorliegens des sachlichen Zusammenhangs nicht mehr 
gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 
 
§§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 Abs. 1 Nr. 8 b) SGB VII 
 
Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 11.06.2020 – L 3 U 4/17 – 
Aufhebung des Urteils des SG Potsdam vom 18.11.2016 – S 12 U 1/16 
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 3/21 R – wird berichtet 
 

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung eines Ereignisses vom 21.01.2015 als Wegeun-
fall. 
Der 1999 geborene Kläger war zum Unfallzeitpunkt 15 Jahre und 11 Monate alt und Schüler 
der 10. Klasse des Freien Gymnasiums R. Am 21.01.2015 nahm er – wie üblich – gemeinsam 
mit seinen Schulkameraden einen Regionalexpresszug für die Fahrt von der Schule nach 
Hause. Kurz nach der Ausfahrt des Zuges aus dem Bahnhof öffnete er die verschlossene 
Durchgangstür des letzten Wagens mit einem mitgebrachten Vierkant und stieg auf die 
dahinterliegende, den Zug schiebende Lok. Dort wurde er von einem Stromschlag aus der 
Starkstrom führenden Oberleitung (Lichtbogen, 15.000 Volt) erfasst und stürzte - brennend - 
von der Lok, fiel auf die Verbindungspuffer und konnte sich selbst in den Wagen retten. Er wurde 
in das Unfallkrankenhaus B (UKB) gebracht und dort stationär aufgenommen. Die behandelnden 
Ärzte diagnostizierten ein Polytrauma und schwere, IIa-III-gradige Verbrennungen von ca. 35 
% der Körperoberfläche nach Stromdurchfluss im Bereich des rechten Armes, des Rumpfes, 
des gesamten Rückens und des Gesäßes. 
Der beklagte   die Anerkennung eines Wegeunfalls ab. Der Kläger habe den Schulweg 
aus eigenwirtschaftlichen Gründen unterbrochen, als er auf das Dach der Lok gestiegen sei. 
Der hiergegen eingelegte Widerspruch blieb erfolglos. Das SG hingegen gab der Klage statt. 
Die Kammer war auf der Grundlage der Schilderungen des Klägers davon überzeugt, dass der 
Kläger zum Zeitpunkt des Unfallereignisses über eine für sein pubertäres Alter typische 
gesteigerte Risikobereitschaft verfügt und ihm gleichzeitig die Reife und Einsichtsfähigkeit 
gefehlt habe, die tatsächliche Gefährlichkeit seines Tuns zu erkennen. 
Auf die Berufung der Beklagten hat das LSG das erstinstanzliche Urteil geändert und die 
Klage abgewiesen.  
Die Voraussetzungen eines Wegeunfalls lägen nicht vor. Der Kläger habe zwar am Unfalltag 
als Schüler gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 b) Alt. 1 SGB VII unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung gestanden und einen „Unfall“ erlitten, als er auf der fahrenden Lok des 
Regionalexpresszuges von einem Lichtbogen erfasst wurde, mit brennendem rechten Arm 
und Oberkörper herabstürzte und sich dabei schwere Verbrennungen zuzog (zum Stromschlag 
als Unfall siehe Urteil des BSG vom 05.09.2006 – B 2 U 24/05 R – [UVR 04/2007, S. 197]). Strom-
schlag und Sturz hätten sich auch anlässlich des zurückzulegenden Heimweges ereignet, 
sich aber nicht aus einer für Schülerheimwege mit der Bahn typischen Gefahrenlage her-
aus realisiert und seien somit nicht vom Schutzzweck des § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII umfasst 
(vgl. dazu Urteil des BSG vom 23.01.2018 – B 2 U 8/16 R – [UVR 04/2018, S. 203]) (s. Rz. 43). 
Dass der Versicherte sich auf dem unmittelbaren Weg zwischen dem Ort seiner versicherten 
Tätigkeit und seiner Wohnung befunden habe, reiche für den Versicherungsschutz nach § 8 
Abs. 2 Nr. 1 SGB VII nicht aus. Vielmehr müsse auch die Verrichtung zur Zeit des Unfallereig-
nisses in einem sachlichen Zusammenhang mit dem versicherten Zurücklegen des Weges 
stehen. Ein solcher sachlicher Zusammenhang bestehe, wenn das konkrete Handeln des Versi-
cherten zur Fortbewegung auf dem Weg zur oder von der versicherten Tätigkeit gehört (s. Rz. 
45-46). Maßgeblich sei dabei die Handlungstendenz des Versicherten (vgl. Urteile des BSG 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1894655/1906418/-/04_2007_01.pdf?nodeid=1906419&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/13270878/13762904/-/04_2018_03.pdf?nodeid=13765512&vernum=-2
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vom 31.08.2017 – B 2 U 2/16 R – [UVR 05/2017, S. 261] und vom 20.12.2016 – B 2 U 16/15 R – 
[UVR 02/2018, S. 84]). Diese von der Rechtsprechung für das Verhalten Erwachsener aufge-
stellten Grundsätze seien auf Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Schüler nicht 
uneingeschränkt übertragbar. Diese Personengruppen blieben vielmehr auch dann geschützt, 
wenn ihr Tun in der jeweiligen Situation den üblichen Verhaltensweisen von Gleichaltrigen ent-
spreche, was gerade für den Weg zur und von der Schule nach Hause gelte (Urteil des BSG vom 
30.10.2007 – B 2 U 29/06 R – [UVR 07/2008, S. 486]). Von daher sei auch auf Wegen der Unfall-
versicherungsschutz für Schüler bejaht worden, wenn sich die spielerische Betätigung 
noch im Rahmen dessen gehalten habe, was nach den Umständen des Falles nicht als 
völlig unverständlich oder vernunftwidrig zu erachten sei, mag es vielleicht auch unbe-
sonnen oder leichtsinnig sein (s. Rz. 47). Demgemäß sei Versicherungsschutz erst zu ver-
neinen, wenn der Schüler sich in so hohem Maße vernunftwidrig und gefahrbringend ver-
halte, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen musste, es werde zu einem 
Unfall kommen (vgl. Urteil des BSG vom 20.05.1976 – 8 RU 98/75– [juris] s. Rz. 48). Zudem sei 
in der Rechtsprechung zur Schülerunfallversicherung anerkannt, dass besondere schüler-
gruppendynamische Prozesse jeweils zu einer “Steigerung des äußeren Geschehens“ 
führen können, sodass mit “unvernünftigem Verhalten“ in der Gruppe geradezu gerechnet wer-
den müsse (vgl. Urteil des BSG vom 26.10.2004 – B 2 U 41/03 R – [juris] s. Rz. 49). 
Im vorliegenden Fall sehe der Senat es in der Gesamtschau der vorliegenden Aussagen aller-
dings als erwiesen an, dass das Unfallgeschehen nicht bereits aus einer schülergruppenty-
pischen Wegegefahr resultierte, der sich der Kläger innerhalb seiner Klassengemeinschaft o-
der seiner “Clique“ nicht entziehen konnte. Diesem Umstand widerspreche der gesamte Gesche-
hensablauf (wird ausgeführt s. Rz. 51-52). Für den Senat stehe weiterhin fest, dass der Kläger 
bereits mit dem Überwinden einer für alle Fahrgäste verschlossenen Tür, um zu der dahinter 
befindlichen Lok zu gelangen, mittels Verwendung eines eigens von ihm dafür mitgeführten Vier-
kantschlüssels eine bewusste und gesteuerte Zäsur in der unfallversicherungsrechtlich ab-
gesicherten Handlungstendenz - Heimfahrt - gesetzt habe (wird ausgeführt, s. Rz. 53-54). 
Letztlich sei der Senat auch davon überzeugt, dass der Kläger zum Unfallzeitpunkt über die 
geistige Reife verfügte, die weitreichende Gefährlichkeit seines eigenmächtigen Handelns 
erkennen zu können (wird ausgeführt, s. Rz. 55-68).  
Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. (R.R.) 

 
Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 11.06.2020 – L 3 U 4/17 – 
wie folgt entschieden: 
 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/8060444/9997115/-/05_2017_05.pdf?nodeid=9992894&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/13270878/13516311/-/02_2018_06.pdf?nodeid=13516370&vernum=-2
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